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Dr. iur.

n Rudolf Tuor

Vermögensverwendung
für Heimkosten

Muss z'cE mem ganzes retafzrt
öesc/zezdenes Vermöge« t/on
Fr. 50000.- Eergefeerz, um öez

einem aR/äZIzgen Ez'nZrz'ff zu ez'n

P/Zege/zez'zn dze /zo/zen Taxe«
heza/zZen zw Eönnen, oder öZei&Z

mzr aZs AZZez'nsZe/zender au/ aZZe

FäZZe ez'rz Pawsc/zaZöeZrag wo«

25000 Franken, den z'c/z meiner
TbcZzfer zzereröen könnte?

Vorerst muss ich darauf
hinweisen, dass grundsätzlich die

Taxgestaltung den Heimen bzw.

Heimträgern obliegt. Es bestehen
keine generellen Vorschriften des

Bundes; die Regelungen der Kan-
tone sind unterschiedlich ausge-
staltet, so dass keine allgemein-
gültigen Aussagen gemacht wer-
den können. Heute sind insbe-
sondere zwei Varianten der Tarif-
gestaltung festzustellen, nämlich
einerseits aufgrund von Vermö-

gen und Einkommen abgestufte
Taxen, anderseits aufgrund des

Pflegebedarfs abgestufte Taxen.
Selbstverständlich gibt es eine
Vielzahl von Mischformen, auf
die hier nicht näher eingegangen
werden kann.

Im Zusammenhang mit
dem altersbedingt zunehmenden
Pflegebedarf und den differen-

52

zierten Leistungen der Sozial-
Versicherungen (Hilflosenent-
Schädigung, Ergänzungsleistun-
gen usw.) werden in neuerer Zeit
immer mehr Taxordnungen nach
der zweiten Variante ausgestaltet.
Persönlich begrüsse ich diese Ent-
wicklung, kann doch dadurch mit
wenig administrativem Aufwand
eine gezielte Kostendeckung
gewährleistet werden.

Ob und inwieweit im Ein-
zelfall auch Vermögen zur
Deckung von Heimkosten ver-
wendet werden muss, hängt nicht
allein von der Taxordnung, son-
dem ebensosehr von den indivi-
duellen Finanzverhältnissen ab.

In gleicher Weise wie die Leistun-

gen der AHV und einer allfälligen
Pensionskasse bilden auch alle

übrigen Einkünfte sowie das Ver-

mögen als Selbstvorsorge einen

wichtigen Teil der schweizeri-
sehen Altersvorsorge, wie sie

in der Bundesverfassung (Art.
34quater) verankert ist. Diese

Mittel sind denn auch primär für
den Lebensunterhalt im Alter ein-
zusetzen.

Die Ergänzungsleistungen
zur AHV (EL) dienen dazu, den
Lebensunterhalt im Alter gezielt
zu decken, soweit dies den Ver-

Anrechenbares Vermögen

Vermögen

abzüglich Freibetrag
anrechenbares Vermögen

Anrechnung auf Einkommen

Invalide, Witwen und Waisen (Vis)
Altersrentner allgemein (Vio)
Altersrentner in Heimen

(je nach Kanton Vio bis Vs)

sicherten mit eigenen Mitteln
nicht möglich ist. Bei der Berech-

nung des EL-Anspruchs wird
denn auch das Vermögen ange-
messen mit berücksichtigt. Es

würde wohl kaum verstanden,
wenn mit Steuergeldern finan-
zierte EL ausgerichtet würden
und gleichzeitig Vermögen zu-
gunsten der Erben unangetastet
bleiben könnten.

Hier die Grundzüge der

Vermögensanrechnung im Rah-

men der EL:

• Bei den EL werden nur Vermö-

gen über dem gesetzlichen Frei-

betrag von Fr. 25 000 - für Allein-
stehende oder Fr. 40000- für
Ehepaare dem Einkommen zuge-
rechnet.

• Die Anrechnung von Vermö-

gen erfolgt für Invalide, Witwen
und Waisen bis zum Rentenalter
zu Vis, für Altersrentner allge-
mein zu Vio, für Altersrentner in
Heimen (je nach Kanton) zu Vio
bis zu Vs.

Ein Beispiel mit einem Ver-

mögen von Fr. 70 000- möge dies

näher illustrieren (siehe Kästchen

unten).
Es besteht immer noch ein

weit verbreiteter Irrtum, bei

Vermögen über dem Freibetrag

Alleinstehende Ehepaare

70000.- 70000.-
25000.- 40000.-
45000.- 30000.-

AI/einstehende Ehepaare

3000.- 2000.-
4500.- 3000.-
4500.- 3000.-

bis 9000- bis 6000 -
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bestünde kein Anspruch auf EL.
Tatsächlich wird jedoch erst

Vermögen über Fr. 25000 - (AI-
leinstehende) bzw. Fr. 40000-
(Ehepaare) im Rahmen der EL an-
gerechnet, was sich auf die Höhe
einer allfälligen EL auswirken
kann.

Haus zur Finanzierung
der Altersheimkosten
verkaufen?

Meine Mwffer ist 80/ä/zrzg und
seit zu'eZen /n/zren yeran'ZzeeZ. Mif
uns .Kindern Zzai sie eine
Eröengenzeinsc/za/Z ge/üZzrt Sie

besorgte in aZZ den /a/zren z'/zren

Hßus/zaZZ seZ&er, »on nie-
znandem zeurden /inanzz'eZZe

Ansprüc/ze gesZeZZt. Da meine
Mutter ins AZiersZzeim eintritt,
Zza&e ic/z einige Fragen: Müssen
zzu'r dus F/azzs zur Finanzierung
der Kosten /ürs AZtersZzeim

zzerfeau/en? Ad zeann ftann die
Mutter FrgdnzungsZeistungen
(FL) ZzeunsprucZzen? Wze Zzoc/z

zeerden diese aus/aZZen?
Die Auflösung einer Erben-

gemeinschaft oder der Verkauf
von Eigentum zur Finanzierung
eines Heimaufenthaltes ist im
Einzelfall differenziert zu beur-
teilen und hängt insbesondere
von den wirtschaftlichen und per-
sönlichen Verhältnissen ab. Das

Eigentum sollte Erträge (z.B.
Mietzinseinnahmen) abwerfen,
die - ohne Veränderung der

Eigentumsverhältnisse - für die

Finanzierung des Heimaufent-
haltes eingesetzt werden können.
Wenn diese Erträge zusammen
mit den anderen Einnahmen (z. B.

AHV-Rente, allfällige Pension,
Hilflosenentschädigung und Lei-
stungen der Krankenkasse) nicht

genügen, stellt sich die Frage der
Belastung oder des Verkaufs einer
Liegenschaft. Wenn eine der an
der Erbengemeinschaft beteilig-
ten Personen selber daran inter-
essiert wäre, das Haus zu über-
nehmen, wäre es wohl angezeigt,
eine Auflösung der Erben-
gemeinschaft in Erwägung zu zie-
hen. Im weiteren wäre abzu-
klären, ob eine Vermietung oder
ein Verkauf an Dritte im gegen-
wärtigen Zeitpunkt zu ver-
ntinftigen Bedingungen erfolgen
kann. Um diese Fragen zu be-

antworten, wäre die Beurteilung
einer mit Vermögensverwaltung
erfahrenen Person mit Ortskennt-
nissen von grossem Nutzen. Si-

cher können Ihnen dabei auch Ih-
re Bank, ein Notar oder die Ge-

meindeverwaltung wertvolle Hin-
weise geben.

Zur Frage von EL ist vorerst
zu beachten, dass dieser An-
spruch sowohl durch Einnahmen
und Vermögen als auch durch die

Ausgaben der Versicherten im
Einzelfall bestimmt wird. Da die

gesamten wirtschaftlichen Ver-
hältnisse einer versicherten Per-

son massgeblich sind, müsste im
vorliegenden Fall eine Bewertung
des Anteils Ihrer Mutter an der Er-

bengemeinschaft ermittelt und in
die Berechnung des Anspruchs
einbezogen werden. In welcher
Rechtsform allfällige Besitzver-
hältnisse ausgestaltet sind, ist un-
bedeutend, so dass sich im Hin-
blick auf eventuelle EL z. B. die

Auflösung einer Erbengemein-
schaff nicht zwingend aufdrängt.

Bei der Anrechnung von
Vermögen im Rahmen der EL
wird Vermögen der Allein-
stehenden bis zu 25 000 Franken,
bei Verheirateten bis zu 40000
Franken, nicht berücksichtigt.
Vermögen über diesen Freibeträ-

gen wird für die EL-Berechnung
bei Altersrentnern in Heimen - je
nach Kanton - zwischen 10 und
20 Prozent dem anrechenbaren
Einkommen zugeschlagen. Bei
einem Vermögen von 100000
Franken ergibt sich folgende An-
rechnung im Rahmen der EL
(siehe Tabelle unten).

Da die Ergänzungsleistun-
gen als Bedarfsleistungen ausge-
staltet sind, spielen für den An-
spruch die anrechenbaren Ausla-

gen gerade bei Heimaufenthalten
eine entscheidende Rolle. Es ist
daher nicht möglich, Ihnen auch

nur schätzungsweise Angaben
über einen allfälligen EL-An-
spruch zu machen. Vielmehr
empfehle ich Ihnen, bei der für die

EL zuständigen Stelle bzw. der

AHV-Zweigstelle des Wohnortes
Ihrer Mutter nähere Unterlagen
und Auskünfte einzuholen. Ist ein

EL-Anspruch denkbar, dann kön-
nen Sie durch eine Anmeldung ei-

ne verbindliche EL-Berechnung
veranlassen, was für Sie mit
keinen Kosten verbunden ist,

gleichzeitig aber volle Klarheit
über einen allfälligen Rechtsan-

spruch zu geben vermag.

Vermögen
abzüglich Freibetrag
anrechenbar
Für EL massgebend
10 bis 20% bis

Alleinstehende

100000.-
25000.-
75000.-
7500.-

15000.-

Ehepaare

100000.-
40000.-
60000.-

6 000.-
12000.-
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